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h) die ständige Qualifizierung der Brigademitglieder, 
die gesellschaftliche Tätigkeit der Kollektive und

1) auf hohe Qualitätsarbeit 

zu riditen.

(3) Für sozialistische Arbeits- und Forschungsge
meinschaften, Neuererkollektive und andere Kollektive 
gelten die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforde
rungen sinngemäß.

(4) Die Leiter bzw. Leitungen haben zu gewährlei
sten, daß die Verpflichtungen auf der Grundlage des 
aufgeschlüsselten Planes bzw. fest umrissener Aufga
bengebiete erarbeitet werden, den vorhandenen Bedin
gungen in den einzelnen Bereichen entsprechen und 
vom wirklichen Leben in den Kollektiven ausgehen.

§3

Mit dem Ehrentitel „Kollektiv der sozialistischen Ar
beit“ können einzelne Arbeitskollektive sowohl aus 
dem Bereich der materiellen Produktion als auch dem 
nichtmateriellen Bereich (z. B. Brigaden, Meisterbereiche, 
Arbeits- und Forschungsgemeinschaften, Verkaufsstel
lenkollektive und andere), die meß- und kontrollierbare 
Verpflichtungen gemäß § 2 Absätzen 1 und 2 übernom
men und erfüllt haben, in

a) volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben 
und Einrichtungen,

b) Produktionsgenossenschaften und Konsumgenos
senschaften,

c) Einrichtungen der staatlichen Verwaltungen, des 
Gesundheitswesens, der Wissenschaft und anderen 
öffentlichen Einrichtungen,

d) Betrieben mit staatlicher Beteiligung und Privat
betrieben sowie

0
e) sozialistischen Arbeits- und Forschungsgemein

schaften, Neuererkollektiven und anderen Fox-- 
men der sozialistischen Gemeinschäftsai'beit

ausgezeichnet wei'den.

§4

(1) Der Ehrentitel „Kollektiv der sozialistischen Ar
beit“ wird jährlich für die im Planjahr vollbrachten 
Leistungen verliehen. Die Leiter bzw. Leitungen haben 
dafür zu sorgen, daß die Kollektive die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen vor sachkundigen Gremien verteidi
gen. Durch Übernahme und Erfüllung neuer Verpflich
tungen können die Kollektive den Ehrentitel neu er
werben.

(2) Für sozialistische Ai'beits- und Forschungsgemein
schaften, Neuererkollektive und ähnliche Kollektive, die 
nur zeitweilig bestehen und sich nach Lösung einer wis
senschaftlich-technischen Aufgabe wieder auflösen bzw. 
in anderer pex'soneller Zusammensetzung die Lösung 
neuer Aufgaben übei'nehmen, ist die Verleihung des 
Ehrentitels nicht an das Planjahr gebunden. Diese Kol
lektive können unmittelbar nach der Lösung volkswirt
schaftlicher bzw. für den Industriezweig oder den Be
trieb bedeutender wissenschaftlich-technischer Aufga

ben mit hohem wissenschaftlich-technischem oder öko
nomischem Nutzeffekt mit dem Ehrentitel „Kollektiv 
der sozialistischen Arbeit“ ausgezeichnet werden.

§5

(1) Der Ehrentitel „Kollektiv der sozialistischen Ar
beit“ wird in der Regel im Betrieb verliehen.

(2) Die Vorschläge zur Auszeichnung als „Kollektiv 
der sozialistischen Arbeit“ sind der Mitgliederversamm
lung der Gewerkschaftsgruppe bzw. der Abteilungs
oder Betriebsgewei'kschaftsorganisation sowie der Ab
teilungsgewerkschaftsleitung und der Betriebsgewerk
schaftsleitung zur Beratung vorzulegen.

§6

(1) Nach Kontrolle der allseitigen Erfüllung der ein
gegangenen Verpflichtungen erfolgt die Bestätigung 
zur Auszeichnung als „Kollektiv der sozialistischen Ar
beit“

a) in volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrie
ben und Einrichtungen durch den zuständigen Lei
ter in Übereinstimmung mit der jeweiligen Ge
werkschaftsleitung, bei Jugendkollektiven auch 
der FDJ-Leitung,

b) im staatlichen Einzelhandel durch den Leiter des 
Kreisbetriebes in Übereinstimmung mit der zu
ständigen Gewerkschaftsleitung,

c) in Betrieben mit staatlicher Beteiligung und Pri
vatbetrieben durch den Leiter des zuständigen 
Fachorgans des Rates des Kreises bzw. des Rates 
des Bezirkes in Übereinstimmung mit der zustän
digen Gewerkschaftsleitung,

d) in den Produktionsgenossenschaften durch den 
Vorstand nach Anhöi'en des zuständigen Fachor
gans des Rates des Kreises bzw. Kreislandwirt
schaftsrates,

e) im konsumgenossenschaftlichen Handel durch den 
Vorsitzenden des Vorstandes der Konsumgenossen
schaft in Übereinstimmung mit der zuständigen 
(Gewerkschaftsleitung.

(2) Bei überbeti'ieblichen, überbezirklichen und zen
tralen Ai’beitsgemeinschaften und anderen Kollektiven 
ist der Leiter des Organs für die Bestätigung der Aus
zeichnung des Kollektivs verantwortlich, der die zu 
lösenden Aufgaben gestellt hat bzw. in dessen Bereich 
die Ergebnisse genutzt werden. Er hat sich mit den zu
ständigen Gewerkschaftsleitungen (Zentralvorstände 
der Industriegewerkschaften, Gewei'kschaftskomitees 
bei den WB, Bezirks- und Kreisvorstände des FDGB) 
zu beraten.

1 -§7

(1) Die Auszeichnung erfolgt in den volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betrieben und Einrichtungen, im 
staatlichen Einzelhandel, in Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung, sowie bei Kollektiven gemäß § 6 Abs. 2 
durch den zuständigen Leiter gemeinsam mit dem 
BGL-Vorsitzenden, bei Jugendkollektiven außerdem mit 
dem Sekretär der FDJ-Grundorganisation.


